
PLANZEICHNUNG (TEIL A)  

M.: 1 : 500 
 
auf der Grundlage des Lage- und Höhenplanes des  
Vermessungsbüros Matthias- Anders- Böhne von 04-2013 

Ermächtigungsgrundlage 
Aufgrund des § 13 i.V.m. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),  zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344)  und § 11 Abs. 3 BNatSchG wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung des Ostseebades Zinnowitz vom 25.04.2017 und mit 
Genehmigung durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald  folgende  Satzung  über  die 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ bestehend 
aus der Planzeichnung  (Teil A )  und  dem Text (Teil B) erlassen:  
 

TEXT (TEIL B) 
gemäß rechtskräftigem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 
Die Festsetzungen und Hinweise gelten für den Geltungsbereich der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 fort. 
Änderungen  für den Geltungsbereich der 1.  Änderung  erfolgen in I. 1. (2) sowie in I. 7 (1) und sind in 
Fettdruck und Kursivschrift  hervorgehoben. 

  
I. Planrechtliche Festsetzungen  

 
1. Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
 
(1) 
Zulässig ist die Errichtung einer Wohnanlage im denkmalgeschützten Gebäudeensemble des 
ehemaligen Kulturhauses und in den beiden geplanten Ergänzungsbauten. 
(2) 
Im Plangebiet werden folgende Hauptnutzungen zugelassen: 
Änderungen gemäß der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4: 

- maximal  86 Wohnungen als Dauerwohnungen und Ferienwohnungen mit durchschnittlichen 
Wohnflächen zwischen 60 m² und 160 m² 
Mindestens 30 % der Wohnungen sind ausschließlich als Dauerwohnungen vorzusehen. Alle 
weiteren dürfen sowohl zu  Dauer- als auch zu Ferienwohnzwecken genutzt werden. 

- für den Bedarf der Wohnanlage  ein Wellness-,  Fitness- und Beautybereich im 
Gebäudemittelteil des denkmalgeschützten Gebäudeensembles u. a. mit Schwimmbad, 
Sauna und Räumen für Fitness, Physiotherapie und Beauty 

- eine öffentliche Gastronomie 
- mindestens  92 Garageneinstellplätze  im Sockelgeschoss  für den Bedarf des Plangebietes 
- Nebenräume für  Verwaltung, Service,  Technik,   Aufenthalts- und Umkleideräume für das 

Personal  
- Flächen für  den Verkehr  und die Medien der Ver- und Entsorgung  
- Grün- und Freianlagen  sowie   
- Nebenanlagen  gemäß § 14 BauNVO. 

(3) 
Nicht zugelassen sind Einzelhandelseinrichtungen. 
(4) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Durchführung der Vorhaben 
innerhalb einer bestimmten Frist. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung      
 (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 

 
2.1 Zulässige Grundflächen  
 (§ 16 (2) BauNVO und § 19 (4) BauNVO)  
 
(1) 
Der erlaubte Überbauungsgrad des Grundstückes wird durch die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,7 als Höchstmaß bestimmt. 
(2) 
Gemäß § 19 (4) Satz 1 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von 
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird, 
mitzurechnen.  
(3) 
Überschreitungen der zulässigen Grundflächenzahl  sind nicht zulässig.  
 
2.2      Zahl der Vollgeschosse und Höhe der baulichen Anlagen   

(§ 16 (2) BauNVO) 
 
(1) 
Die Staffelung der  Zahl der Vollgeschosse (I bis IV) ist entsprechend   Abgrenzung in der Planzeichnung 
(Teil A) mit einer Perlenschnur  gemäß § 16 (4) Satz 2 BauNVO zwingend einzuhalten. 
(2) 
D ie Höhen der baulichen Anlagen sind als absolute Gebäudehöhen (GH) über HN entsprechend  
Abgrenzung in der Planzeichnung (Teil A) mit einer Perlenschnur  gemäß § 16 (4) Satz 1 BauNVO  als 
Höchstmaß festgesetzt. 
 
3. Bauweise       
 (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
Für das Plangebiet  wird  die  abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 (4) BauNVO festgesetzt. 
In der abweichenden Bauweise sind Gebäude von mehr als 50 m Länge zulässig. 
Zu allen Grundstücksgrenzen sind die Abstandsflächen einzuhalten. 
 
4. Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 (1) 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
(1) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 
Die festgesetzten Baugrenzen können gemäß § 23 (3) BauNVO ausnahmsweise  überschritten werden 
durch die 

 sanierten Treppenanlagen des denkmalgeschützten Gebäudeensembles   
 ebenerdig geplante Terrassenflächen und 
 unterirdisch erforderliche Anlagen und Leitungen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes 

(2) 
Ausnahmsweise wird zwischen dem denkmalgeschützten Gebäudeensemble  und  den beiden 
geplanten Flügelbauten im Bereich der Verbinder  jeweils eine Unterschreitung der erforderlichen Tiefe 
der Abstandsflächen von 0,4 H, mindestens 3 m,  um 1 m  gestattet. 
 
5. Flächen für private Stellplätze, Carports und Garagen   

(§ 9 (1) 4 BauGB i. V.m. § 12 BauNVO) 
 
(1) 
Die für das Plangebiet erforderlichen überdachten Stellplätze sind in den Sockelgeschoss en des 
denkmalgeschützten Gebäudeensembles  und der geplanten Flügelbauten einzuordnen. 
(2) 
Nicht überdachte Stellplätze sind nur auf den in der Planzeichnung (Teil A) als Gemeinschaftsstellplätze 
(GSt) gekennzeichneten Flächen an den beiden Zufahrten zu den Garagen im Sockelgeschoss zulässig. 
(3) 
Carports und freistehende Garagen sind unzulässig. 
 
6. Nebenanlagen 

(§ 9 (1) 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
 
(1) 
Nebenanlagen für die Kleintierhaltung  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nicht zulässig. 
(2) 
Die der Versorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO werden  
zugelassen. 
 
7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 (1) 6 BauGB)  
 
Änderung gemäß der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4: 
(1) 
I m  vorhandenen denkmalgeschützten Gebäudeensemble werden maximal 42 Wohneinheiten 
zugelassen. 
(2) 
In den beiden geplanten Flügelbauten sind jeweils maximal 22 Wohneinheiten zulässig. 
 
8. Verkehrsflächen 
 (§ 9 (1) 11 BauGB)  
 
Die Zufahrten zu den Garagen im Sockelgeschoss von der Dr. Wachsmann- Str. und vom Dannweg sind 
nur über die gemäß Darstellung in der Planzeichnung (Teil A) a ls  private Verkehrsflächen mit 
Zweckbestimmung Garagenzufahrt (p GaZu) gekennzeichneten Flächen zulässig. 
 
9. Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für 

die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 9 (1) 16 BauGB)  

 
Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser der Dachflächen  und befestigten Flächen ist 
innerhalb des Plangebietes zu versickern bzw. zu speichern. 
Hierzu sind auf den in der Planzeichnung (Teil A) dargestellten Flächen Rigolen (Ri) und eine Zisterne (Zi) 
anzulegen. 
 

10. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) 25 a BauGB)  

 
(1) 
An den in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Standorten sind Bäume mit der Artenauswahl gemäß 
Pflanzliste mit den Pflanzqualitäten Hochstamm, mindestens 3x verpflanzt, Stammumfang 16-20 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Die anzupflanzenden 
Nadelgehölze im Zugangsbereich zum denkmalgeschützten Gebäudeensemble sind in der 
Pflanzqualität Solitär, 6x verpflanzt, Höhe 200-275 cm zu pflanzen. Bei allen zu pflanzenden Bäumen 
handelt es sich um Ersatzpflanzungen für erforderliche Baumfällungen im und in Angrenzung zum 
Plangebiet. 
(2) 
Der durchwurzelbare Bodenraum der neu zu pflanzenden Bäume darf 12 m³ nicht unterschreiten. Die 
Qualitäten der zu pflanzenden Gehölze müssen den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", 
herausgegeben vom Bund Deutscher Baumschulen, entsprechen.  
 
11. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB) 

 
(1) 
Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume und Gehölzpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten und 
bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 
(2) 
Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind während der Bauzeit vor Beschädigungen, Auffüllungen sowie 
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge und Baustofflagerungen zu schützen. Nicht fachgerechte 
Schnittmaßnahmen und maßgebliche Veränderungen des Kronenhabitus der Bäume sind nicht 
zulässig. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der Bäume sind in Handschachtung bzw. in 
grabenlosen Verfahren durchzuführen. 
(3) 
Sind Fällungen der zum Erhalt festgesetzten gesetzlich geschützten Bäume gemäß §18 NatSchAG M-V 
erforderlich, sind diese fachlich zu begründen und eine Ausnahme bei der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen. Der Ersatz wird von der unteren Naturschutzbehörde 
festgeschrieben und orientiert sich an den Ersatzregelungen des Baumschutzkompensationserlasses des 
Landes M-V. 
 
12.  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte    
  (§ 9 (1) 21 BauGB)  
 
(1) 
Auf den mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit und Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL 1) 
zugunsten der Anlieger und der Träger der Ver- und Entsorgung zu belastenden Flächen dürfen keine 
baulichen Anlagen errichtet und keine Gehölzanpflanzungen  vorgenommen werden. 
(2) 
Auf den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL 2) zugunsten der Anlieger und der Träger der Ver- 
und Entsorgung einschl. der Feuerwehraufstellflächen zu belastenden Flächen dürfen keine baulichen 
Anlagen errichtet und keine Gehölzanpflanzungen  vorgenommen werden. 
 
13.  Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(§ 9 (1) 24 BauGB)  

 
(1) 
An der Südwestfassade des Altbaus sowie  an der Südwestfassade und an der Südostfassade des 
Ergänzungsbaus Süd treten Überschreitungen der Beurteilungspegel infolge Verkehrslärm auf. 
Die betroffenen Bereiche sind in der Planzeichnung (Teil A) als „Flächen für besondere Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ mit Zweckbestimmung „Passive Schallschutz -
maßnahmen“ (PSS) gekennzeichnet.  
(2) 
Die passiven Schallschutzmaßnahmen umfassen die Berücksichtigung von  Schallschutzfenstern mit 
darauf abgestimmter Raumlüftung. 
(3) 
Die objektkonkrete Zuordnung der notwendigen Schallschutzklassen gem. VDI – Richtlinie 2719 hat  in 
Abhängigkeit v o m  Gebäudekonzept im Rahmen des  Schallschutznachweises für das 
Gesamtvorhaben zu erfolgen.  
Ausgangswerte hierzu sind die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnung. Für die Bemessung ist der 
maßgebliche Außenlärmpegel gem. DIN 4109, Pkt. 5.5.2, zu ermitteln. Hierbei sind für 
Straßenverkehrsgeräusche dem Beurteilungspegel Lr,T; Lr,N jeweils 3 dB(A) hinzuzurechnen. 
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften    
 gemäß § 9 (4) BauGB  
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 86 (1) 1. LBauO M -V) 
 
1.1 Fassaden  

 
Entsprechend der Vorgaben der Denkmalfachbehörde sind folgende Festsetzungen einzuhalten:  
(1) 
Die Fassadenstruktur des denkmalgeschützten Gebäudeensembles  ist entsprechend der 
aufstrebenden vertikalen Struktur zu erhalten. 
(2) 
Die Ergänzungsbauten sind mit einer horizontalen Gliederung vorzusehen, die eine deutliche 
Abgrenzung zum Bestand dokumentiert. 
 
1.2 Dachgestaltung 
 
Entsprechend der Vorgaben der Denkmalfachbehörde sind folgende Festsetzungen einzuhalten:  
(1) 
Die Dachaufbauten des denkmalgeschützten Gebäudeensembles sind entsprechend dem Bestand zu 
erhalten.   
Die Flachdächer sind teilweise extensiv zu begrünen bzw. zur Nutzung als Dachterrassen zugelassen. 
Dabei sind die Dachterrassen soweit hinter den Traufen anzuordnen, dass veränderliche Aufbauten wie 
z. B. Sonnenschirme in der Hauptansicht des denkmalgeschützten Gebäudeensembles nicht sichtbar 
sind. 
Die Penthousegeschosse auf den Dachterrassen der Seitenflügel sind von den Attiken und der 
vorderen Bauflucht mindestens 0,5 m zurückgesetzt anzuordnen. 
(2) 
Der obere Abschluss der Ergänzungsbauten ist als Flachdach auszubilden.  
Für die Flachdächer der Ergänzungsbauten wird die Nutzung als Dachterrassen ausgeschlossen. 
 
1.3 Werbeanlagen 
 
Die Werbeanlagensatzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz wird nicht auf das Plangebiet 
angewendet. Es werden folgende gesonderte Festsetzungen getroffen: 
(1) 
Der Schriftzug „KULTURHAUS“ über dem Eingangsportal des Hauptgebäudes  ist zu erhalten. 
Zusätzliche Werbeanlagen am denkmalgeschützten Gebäudeensemble sind unzulässig. 
Werbeanlagen sind nur an den geplanten Flügelbauten zulässig und dürfen eine Ansichtsfläche von 
jeweils  1  m² nicht überschreiten.  
(2) 
Werbeanlagen dürfen ausschließlich flach auf der Außenwand der Gebäude im Erdgeschoss 
angebracht werden.  
 (3) 
 Werbeanlagen dürfen Fassadengliederungselemente nicht überschneiden oder überdecken. 
 Vertikale Werbung und Werbung auf Glasflächen sind unzulässig.  
Beleuchtete Werbeanlagen mit grellem, beweglichem sowie wechselndem Licht sind unzulässig. 
 
1.4 Antennen und Satellitenanlagen  
 
Antennen und Satellitenanlagen sind im gesamten Plangebiet unzulässig. 
 
2. Einfriedungen 
 (§ 86 (1) 5. LBauO M -V) 
 
(1) 
Im Frontbereich des denkmalgeschützten Gebäudeensembles  sind ausschließlich  niedrig wachsende 
immergrüne geschnittene Hecken mit einer maximalen Höhe von 50 cm zulässig. 
(2) 
Zur Einfriedung von ebenerdigen Terrassen sind geschnittene mittelhohe Hecken mit einer maximalen 
Höhe von 1,80 m, ggf. mit inliegendem Zaun, vorzusehen. 
(3) 
In den beiden Innenhöfen sind zusätzlich blickdurchlässige Metallzäune mit einer Höhe von maximal 
1,50 m zulässig. 
 
3. Abfallsammelbehälter  
 (§ 86 (1) 5. LBauO M -V) 

 
Die Stellflächen für Abfallsammelbehälter sind entsprechend Freiflächengestaltungsplan mit 
hochwertig gestalteten Müllschränken mit Steinaußenflächen,  Metalltüren und Einwurföffnungen 
auszustatten. 
 

4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. Punkt 1 -  3 vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 (3) LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet 
werden. 
 

III. Maßnahmen zur Sicherung von geschützten Denkmalen  
gemäß § 9 (6) BauGB 

 
Baudenkmalpflege 
Das ehemalige Kulturhaus  ist gem. § 2 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V ein geschütztes Denkmal und gem. § 6 
Abs. 1 DSchG M-V zu erhalten und pfleglich zu behandeln.  
Durch die geplanten  Maßnahmen  darf es zu keiner Beeinträchtigung des Denkmals und deren 
Erscheinungsbild kommen. 
Die Veränderung oder Änderung von Denkmalen bedarf gem. § 7 Abs. 1 DSchG M-V einer 
denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. 
Die Einvernehmensherstellung mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ist erforderlich. 
 
Bodendenkmalpflege 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
Da jedoch jeder Zeit Funde im Plangebiet entdeckt werden können, sind folgende Hinweise zu 
beachten: 
(1) 
Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren 
Denkmalschutzbeh örde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Schwerin anzuzeigen. 
(2) 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11 
DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Kultur- und 
Denkmalpflege Schwerin unverzüglich zu benachrichtigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, 
den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach 
Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche, Die untere 
Denkmalschutzbeh örde kann im Benehmen mit dem zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen des 
Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies 
erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
 

IV. Naturschutzrechtliche Regelungen auf der Grundlage  
des § 11 Abs. 3 BNatSchG   

 
(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die 
Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Rodungen von Bäumen und Gebüschen sind außerhalb der Brutzeiten der Vögel (1. März bis 30. 
September) durchzuführen. 
(3) 
Um dem Tötungsverbot von Vögeln Rechnung zu tragen, sind die Bautätigkeiten an den vorhandenen 
Gebäudestrukturen im Zeitraum Anfang September bis Ende März durchzuführen. 
(4) 
Um Tötungen von Vögeln und die Gebäude ganzjährig nutzenden und überwinternden Fledermäusen 
zu vermeiden, sind Maßnahmen zum Besiedlungsausschluss im Gebäudebestand zu treffen. Für 
Fassadenarbeiten ist der auszubauende Gebäudekomplex vor Beginn der Brut- bzw. 
Sommerquartierzeit (frühestens im September, spätestens im März) einzurüsten und mit feinen Netzen 
abzuhängen. Damit wird der Einflug in die Gebäude erschwert und die Nistplätze gemieden. Der 
Ausflug bleibt weiterhin möglich. 
Die Maßnahmen zum Besiedlungsausschluss sind erst zulässig, wenn die FCS- und CEF- Maßnahmen 
außerhalb des Gebäudekörpers umgesetzt und von der zuständigen Naturschutzbehörde bestätigt 
sind. 
(5) 
Die Baumaßnahme ist durch eine ökologische Baubetreuung zu begleiten. Durch einen Fachgutachter 
für Artenschutz können ggf. erforderliche Anpassungen bei den Vermeidungsmaßnahmen 
vorgenommen werden. 
(6) 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß Planzeichnung (Teil A) als 
CEF- Maßnahme (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) ein Mauerseglerturm mit mindestens 8 
Brutplätzen zu errichten.  
(7) 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind gemäß Planzeichnung (Teil A) als 
CEF- Maßnahme (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) zwei Rocket Boxen als Fledermaus- 
Ersatzquartiere für die Gattung Pipistrellus zu errichten.  
(8) 
In der Fassade der Gebäude  sind als CEF- Maßnahme (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) 
mindestens 2 Winterquartierkästen sowie 2 Sommerquartiere (z.B. SCHWEGLER Fassadenreihe) für die 
Gattung Pipistrellus zu integrieren.  
(9) 
Als FCS- Maßnahme (kompensatorische Maßnahme) für die Gattung Myotis ist mit der Sicherung und 
Optimierung eines Bunkers in Peenemünde der Ersatz für Fledermauswinterquartiere zu erbringen. Die 
Maßnahmen beinhalten eine Zugangssicherung, Mauerwerksreparaturen und das Verschließen von 
Schächten, ggf. Optimierung der Betondecke und Frostschutzabdeckung sowie eine 
Hangplatzoptimierung. 
(10)  
Als FCS- Maßnahme (kompensatorische Maßnahme) ist die Montage von 4 Rauchschwalben- 
Kunstnestern im Eingangsbereich des Bunkers vorzusehen. 
(11) 
Die Ersatzquartiere sind unmittelbar nach Fertigstellung und während der ersten 3 Jahre sowie nach 5 
Jahren auf Besatz zu prüfen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und ein entsprechender Bericht an 
die für den Vollzug des Artenschutzes zuständige Naturschutzbehörde zu senden. 

 
V. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen 

gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind  
gemäß § 9 (5) 1 BauGB  

 
Der Bereich Zinnowitz wird durch Hochwasser von der Ostsee, vom Achterwasser und der Krumminer 
Wieck beeinflusst. 
Gemäß der Richtlinie 2-5 “Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ des 
Regelwerkes Küstenschutz M-V beträgt das Bemessungshochwasser (BHW), welches einen 
Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang berücksichtigt, 
für  
 
die Außenküste der Insel Usedom/Ostsee                 2,90 m NHN*  
Zinnowitz/Achterwasser/Krumminer Wiek         2,10 m NHN. 
*entspricht 2,75 m über HN 
 
Das Plangebiet liegt auf  einem Höhenniveau zwischen 0,9 m und 1,2 m über HN. 
Die z. Z. vorhandenen Hochwasserschutzanlagen können keinen dem BHW entsprechenden Schutz 
sicherstellen.  
Bei extremen Sturmflutereignissen ist infolge der Lücken innerhalb des Küstenschutzsystems für den 
Inselnorden Usedoms eine Beeinflussung des Plangebietes durch einströmendes Wasser von der Ostsee  
und den Binnenküstengewässern nicht gänzlich auszuschließen.  
Daher sind zum Schutz vor Hochwasser folge nde Maßnahmen umzusetzen: 
(1) 
Für Wohngebäude ist eine Standsicherheit gegenüber Wasserständen bei Eintritt des 
Bemessungshochwassers (BHW(Außenküste) = 2,90 m NHN) sicherzustellen. 
(2) 
Im Sockelgeschoss der Gebäude  sind für die Wohn- und Beherbergungsbebauung  und alle anderen 
schutzbedürftigen Räume (z. B. für elektrotechnische Anlagen sowie für die etwaige Lagerung 
wassergefährdender Stoffe) in allen Tür- und Fensteröffnungen Verschlusseinrichtungen als 
Hochwassersperre vorzusehen. Außerdem hat eine zusätzliche Mauerwerksabdichtung zu erfolgen. 
(3) 
In den Obergeschossen der Wohngebäude sind jeweils Räumlichkeiten für den Schutz von Personen im 
Sturmflutfall vorzu halten. 
Als öffentlich zugänglicher Schutzraum ist  der Foyerbereich im Mittelteil  des denkmalgeschützten 
Gebäudeensembles vorzusehen. 
(4) 
Im gesamten Plangebiet sind  Unterkellerungen unzulässig. 
 

HINWEISE  
 
1. Belange des gesetzlichen Gehölzschutzes gemäß § 18 NatSchAG M-V 
 
(1)   
Die Liste der im Geltungsbereich des Plangebietes und von dem Vorhaben betroffenen außerhalb des 
Plangebietes vorkommenden Bäume ist als Anlage der Begründung beigefügt. 
(2) 
Bäume mit einem Stammumfang > 1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem 
Erdboden) sind gemäß §18 NatSchAG M-V geschützt.  
Bei Fällungen ist eine Ausnahme vom gesetzlichen Gehölzschutz bei der unteren Naturschutzbehörde 
des LK Vorpommern - Greifswald zu beantragen. Der Ersatz ist im Baumschutzkompensationserlass des 
Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden Ersatz vor: 
 

Stammumfang des zu fällendes Baumes Anzahl der Ersatzbäume 
     50 cm – 150 cm 1 Stück 
> 150 cm – 250 cm 2 Stück 
> 250 cm 3 Stück 

 
2. Pflanzliste für zu pflanzende Bäume 
 

Botanischer Name Deutscher Name 
Acer campestre Feld- Ahorn 
Acer platanoides i.S. Spitz- Ahorn 
Amelanchier lamarckii Kupfer- Felsenbirne 
Betula pendula i.S.  Weiß- Birke 
Carpinus betulus Hain- Buche 
Crataegus monogyna i.S. Eingriffliger Weißdorn 
Picea abies i.S. Fichte 
Prunus padus i.S. Trauben- Kirsche 
Pyrus calleryana `Chanticleer` Chinesische Wild- Birne 
Sorbus aucuparia, teils i.S. Eberesche 
Tilia cordata i.S. Winter- Linde 

 
3.  Grünordnerische Gestaltungsempfehlungen 
 
(1) 
Zur landschafts- und denkmalgerechten Gestaltung der Außenanlagen wurde ein 
Freiflächengestaltungsplan erstellt, der als Anlage zum Durchführungsvertrag genommen wird. 
(2) 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. 
 
4. Der Planung zugrunde liegende Vorschriften 
 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN- 
Vorschriften) können beim Amt Usedom Nord  in 17454 Ostseebad Zinnowitz, Möwenstraße 1 im Bauamt 
eingesehen werden. 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 
„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ wurde durch die  Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz 
a m  18.10.2016 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des  Aufstellungsbeschlusses ist durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am  23.11.2016 erfolgt.        
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist beteiligt worden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
3. 
Die Planänderung wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB  ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
Gemäß § 13 (2) BauGB wurde von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
abgesehen. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde im  Rahmen  der  öffentlichen  Auslegung gemäß § 13 (2) 2. 
BauGB und Aufforderung der von der Planänderung berührten Behörden und Nachbargemeinden  zur 
Stellungnahme gemäß § 13 (2) 3. BauGB durchgeführt. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
4. 
Die Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz hat am 20.12.2016 den Entwurf der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ mit 
Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

10. 
Die Genehmigung der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im 
ehemaligen Kulturhaus“ wurde durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am  ............................... 
Az.. ..................... mit ............................... erteilt. 
 
Ostseebad Zinnowitz Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
11. 
Die ..................................... wurden durch den Satzungsändernden Beschluss der Gemeindevertretung  
Zinnowitz vom  .............. erfüllt. Das wurde  durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am ............... 
mit Az.: .................................. bestätigt. 
 
Ostseebad Zinnowitz Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
12. 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen 
Kulturhaus“ mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
13. 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen 
Kulturhaus“ mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B)  und Begründung sowie die Stelle bei der der Plan 
auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind durch  Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“    am 
................ bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   
Kommunalverfassung   M - V  vom  13.07.2011 (GVOBl.  M  -  V     S. 777),  hingewiesen worden. 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen 
Kulturhaus“ ist mit Ablauf des  ................ in Kraft getreten. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den  
 
 
Der Bürgermeister 
 

5. 
Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im 
ehemaligen Kulturhaus“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung hat in 
der Zeit vom  06.02.2017  bis zum  08.03.2017  während folgender Zeiten : 
 
Montag bis Freitag  von   8.30 Uhr - 12.00 Uhr und  
Montag und Mittwoch   von 13.30 Uhr - 15.00 Uhr und 
Dienstag   von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und 
Donnerstag    von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr    
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  
„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ unberücksichtigt bleiben können,  durch  Veröffentlichung im 
Amtsblatt „Der Usedomer Norden“  am  25.01.2017  bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Zinno witz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
6. 
Die von der  Aufstellung der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  
„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ berührten Behörden und Nachbargemeinden  sind mit 
Schreiben vom 11.01.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
7. 
Der katastermäßige Bestand am  22.03.2017  wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab 1 : 1000 vorliegt. Regressansprüche 
können nicht abgeleitet werden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg /Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
8. 
Die Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz hat die Stellungnahmen der Bürger, Behörden und 
Nachbargemeinden am 25.04.2017 geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
9. 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im ehemaligen 
Kulturhaus“ mit Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) wurde am 25.04.2017 von der Gemeinde-
vertretung Ostseebad Zinnowitz beschlossen.  
Die Begründung zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  „Wohnanlage im 
ehemaligen Kulturhaus“ wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz vom  
25.04.2017  gebilligt. 
 
Ostseebad Zinnowitz Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

Satzung  der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
über  die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4  

„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ 

STANDORTANGABEN 
 
Gemarkung  Zinnowitz 
Flur   8 
Flurstück             1/6 
 

ÜBERSICHTSPLAN M 1 : 5000

Geltungsbereich  der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  
„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
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Satzung  der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
über  die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  
„Wohnanlage im ehemaligen Kulturhaus“ 

§ 9 (1) 1 BauGB

BauNVO§ 18

§ 19 BauNVO
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Maß der baulichen Nutzung

§ 9 (1) 2 BauGB
BauNVO§ 22 (4)
BauNVO§ 23 (3) 
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BauGB
Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
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I. Festsetzungen

II. Darstellungen ohne Normcharakter

Nachrichtliche Darstellungen ohne Normcharakter außerhalb des Plangebietes
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§ 9 (1) 21 BauGB

§ 9 (1) 21 BauGB

für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft,

Wasserabflusses
für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des
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